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Satzungen

3. Änderungssatzung

zur Hauptsatzung der Gemeinde 
Rosenthal am Rennsteig vom 18. September 2019

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. 
2003, S. 41), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 5. Oktober 
2022 (GVBI. 2022, S. 414, 415) hat der Gemeinderat der Gemein-
de Rosenthal am Rennsteig in der Sitzung am 10. November 2022 
(Beschluss-Nr. 399 - 83122) die folgende 3. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig beschlossen:

Artikel I
§ 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig 
wird wie folgt geändert:

„§ 7 Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig.
(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister neben den in 
§ 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben folgende Angelegenheit zur 
selbstständigen Erledigung:
• Entscheidungen über überplanmäßige und außerplanmäßi-

ge Ausgaben bis zu einer Höhe von 15.000,00 € im Einzel-
fall, soweit dadurch die Ausgaben des Gesamthaushaltsvolu-
mens nicht überschritten werden.

• Finanzielle Entscheidungen bis zu einem Betrag von 
15.000,00 € bei Vergabe von Leistungen und Lieferungen, 
soweit diese im Haushaltsplan eingeplant sind

 - Führen von Rechtsstreitigkeiten
 - Abschluss von Vergleichen, sofern der Wert des Nachgebens
 den Betrag von 500,00 € nicht überschreitet und die Angele-
 genheit nicht von besonderer Bedeutung ist.“

Artikel II
Die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Ro-
senthal am Rennsteig vom 18. September 2019 tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Rosenthal am Rennsteig, den 23. Januar 2023
Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Neumüller
Bürgermeister

Einladung
Volker Ullrich

Mittwoch
8. März 2023
18:00 Uhr
Bad Lobenstein
Straße der Jugend 1

Eintritt frei!

Buchvorstellung und Publikumsgespräch

Deutschland 1923.  
Das Jahr am Abgrund.

Grußwort des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rosenthal am Rennsteig,

in den letzten Wochen war unsere 
Gemeinde schon sehr aktiv. In allen 
Ortsteilen fanden verschiedene 
Veranstaltungen statt. Vom fast 
schon traditionellen Verbrennen der 
Weihnachtsbäume in nahezu je-
dem Ortsteil bis zum bunten Fa-
schingsprogramm des BCC in 
Blankenberg. Das Ehrenamt zeigt 
auch schon im frühen Jahr seine 
enorme Wichtigkeit für das Leben 
in der Gemeinschaft. Ich bitte jeden 

Einzelnen auch darum, wenn es ihm möglich ist, mit einem Besuch 
diese Veranstaltungen zu unterstützen. Auch für die Vereinsarbeit 
war die Corona-Zwangspause schwierig und so können wir alle 
das ungebrochene Engagement für unsere Heimat weiter fördern.

Mit Redaktionsschluss dieses Amtsblattes steht auch unser 
Gemeindehaushalt kurz vor der Verabschiedung. Ohne der Ent-
scheidung vorweggreifen zu wollen, danke ich hier schon einmal 
allen Beteiligten für die Leistung bei der Erstellung des Haushal-
tes. Eine genauere Auflistung, welche Kernpunkte den Haushalt 

betreffen, werde ich im nächsten Amtsblatt mit vornehmen. Aber 
so viel vorweg: auch für die Kommunen ist die Lage derzeit an-
gespannt und wir müssen uns immer noch auf erhebliche Unsi-
cherheiten über das Jahr hinweg einstellen. Derzeit arbeiten die 
Mitarbeiter der Verwaltung mit Hochdruck daran, die wichtigsten 
aber auch die kleineren Projekte sofort zu beginnen, um der pro-
blematischen Entwicklung hinsichtlich Lieferzeiten etc. entspre-
chend Rechnung zu tragen.

Wir sind zuversichtlich, viele wichtige Projekte endlich zu starten, 
aber auch gleichzeitig im Alltag die „kleinen Probleme“ ordentlich 
lösen zu können. Damit dies auch in Zukunft digital noch bes-
ser klappt, wird auch gerade die Internetseite unserer Gemeinde 
überarbeitet. Dazu auch mehr in einer späteren Ausgabe unse-
res Amtsblatts.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und einen schönen Start 
in den Frühling!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Alex Neumüller
Bürgermeister der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig
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13400.93500 Erwerb Absturzsicherungssatz 
mit Rollclis FFW BS

3.000,00

13600.93500 Erwerb MTW inkl. Beladung 
FFW ND

5.000,00

32140.93500 Geologische Ausstellungsge-
staltung Museum BS

8.900,00

59000.94000 Baumaßnahme 
Spielplätze BH, BS

404.500,00

63408.36100 FM Brücke Selbitzplatz BS 180.000,00
63408.36200 Baukostenzuschuss LK Hof 

Brücke Selbitzplatz BS
326.900,00

63408.94000 Baumaßnahme 
Brücke Selbitzplatz

614.500,00

63510.94000 Baumaßnahme Gartenwiese 
HA

74.000,00

75810.94000 Baumaßnahme Pflasterarbeiten 
Gehweg Friedhof SL

20.000,00

77150.94000 Baumaßnahme Errichtung 
Sozialgebäude Bauhof HA

1.000.000,00

88620.94000 Baumaßnahme 
Sanierung 10 WE ND

196.200,00

anwesend: 12 Mitglieder des Gemeinderates
Abstimmungsergebnis: 12 Zustimmungen, 0 nein, 0 Enthal-
tungen

Beschluss Nr. 413 - 03/23
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig nimmt 
in seiner heutigen Sitzung entsprechend § 80 Abs. 2 ThürKO die 
Jahresrechnung der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig für das 
Haushaltsjahr 2022 durch beigefügte Unterlagen, welche Be-
standteil dieser Beschlussfassung sind, zur Kenntnis.
Soweit noch keine Einzelgenehmigungen über die außerplan-
mäßigen bzw. überplanmäßigen Ausgaben, welche über dem 
Zuständigkeitsbetrag des Bürgermeisters in Höhe von 5.000,00 
€ entsprechend der jeweils gültigen Hauptsatzung liegen, vorlie-
gen, werden diese hiermit genehmigt.
Mit der bisherigen Abdeckung der Mehrausgaben durch Mehr-
einnahmen und durch sparsame Haushaltsführung wird Zustim-
mung erteilt.
anwesend: 12 Mitglieder des Gemeinderates
Abstimmungsergebnis: 12 Zustimmungen, 0 nein, 0 Enthal-
tungen

Das Einwohnermeldeamt informiert

Achtung!
Behördengänge sind nur mit vorheriger Terminvereinbarung 
möglich!

BITTE BEACHTEN!

Neuausstellung von Dokumenten
Werte Bürgerinnen und Bürger,
aus gegeben Anlass weisen wir darauf hin, dass eine Neuaus-
stellung von Dokumenten (Reisepass, Bundespersonalausweis, 
Kinderreisepass) nur noch mit Vorlage von Geburts- bzw. Eheur-
kunde erfolgt.

gez. i.A. Peter
Einwohnermeldeamt

BITTE BEACHTEN!

Bei Zuzug vorzulegende Unterlagen bezogen auf die anzu-
meldenden Personen
• alle vorhandenen Dokumente
 (Kinderausweis, Personalausweis, Reisepass)
• Geburtsurkunde
• Eheurkunde
• Scheidungsurteil
• Vaterschaftsanerkennung
• Sorgerechtserklärung

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu 
machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 
einem Jahr nach dieser Bekanntmachung gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.

Hauptamt

Beschlüsse des Gemeinderates der  
Gemeinderatssitzung vom 19.01.2022 
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig
Beschluss Nr. 411 - 01/23
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig ge-
nehmigt in seiner heutigen Sitzung die Niederschrift der öffentli-
chen Sitzung des Gemeinderates vom 10.11.2022.
anwesend: 12 Mitglieder des Gemeinderates
Abstimmungsergebnis: 11 Zustimmungen, 0 nein, 1 Enthaltung

Beschluss Nr. 412 - 02/23
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig be-
schließt in seiner heutigen Sitzung, den Abgang, die Übertra-
gung und die Bildung von Haushaltsresten nach § 79 i.v.m.  
§ 87 Pkt. 15 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) im 
Haushaltsjahr 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in folgenden 
Haushaltsstellen vorzunehmen:

In Abgang stellen
HH-Stelle Maßnahme Betrag in €

13510.94000 Baumaßnahme Fassade FFW 
GH Kießling

4.506,51

36000.93500 Beschilderung Wanderwege 
Gemeindegebiet RaR

5.183,30

63200.94000 Oberflächensanierung 
Gemeindestraßen BH

11.270,41

63310.94000 Sanierung Gehweg 
Lindenstraße BB

6.810,37

63500.94000 Oberflächensanierung 
Gemeindestraßen HA

19.305,14

63600.94000 Oberflächensanierung 
Gemeindestraßen ND

20.154,58

63700.94000 Oberflächensanierung 
Gemeindestraßen PO

21.192,10

63800.94000 Oberflächensanierung 
Gemeindestraßen SL

17.991,54

75410.94000 Baumaßnahme 4. BA 
Urnenwand Friedhof BS

5.554,23

76050.94000 Fußbodensanierung MZG, 
Schulmeisterstr. 8 HA

9.217,12

76100.94000 Kommunale Beteiligung 
Breitbandausbau RaR

36.800,00

Zu übertragen
HH-Stelle Maßnahme Betrag in €

06000.93500 Erwerb Computertechnik, 
E-Rechnung, Software, 
Möblierung Verwaltung

124.536,00

06000.94000 Planung u. Baumaßnahme 
Verwaltungsgebäude

1.955.240,33

13600.36100 FM Ankauf MTW FFW ND 13.000,00
13600.93500 Erwerb MTW inkl. Beladung 

FFW ND
59.511,71

59000.94000 Baumaßnahme 
Spielplätze BH, BS

108.014,95

76070.94000 Baumaßnahme Markt 2 
(Blitzschutz/Rettungsweg) PO

80.000,00

77150.94000 Baumaßn. Planungsleistungen 
Bauhofgelände HA

279.947,76

Neu zu bilden
HH-Stelle Maßnahme Betrag in €

13200.93500 Erwerb Ausstattung 
FW-Fahrzeug nach DIN BH

1.500,00
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• Zustimmungserklärung des nicht mitzuziehenden Elternteils 
bei gemeinsamem Sorgerecht

• Wohnungsgeberbestätigung/-bescheinigung nach § 19 Bun-
desmeldegesetz (BMG)

gez. i.A. Peter
Einwohnermeldeamt

Veröffentlichung von Jubiläen

Zur Anpassung an die Europäische Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) hat der Deutsche Bundestag am 27. Juni 2019 
das Zweite Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an 
die Verordnung (EU) 2016/579 und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 (Zweites Datenschutzanpassungs- und Umset-
zungsgesetz EU - 2. DSAnpUG-EU) beschlossen. Der Bundesrat 
hat diesem Gesetz am 20. September 2019 zugestimmt.
Das Gesetz wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 41/2019, am 
25.11.2019, verkündet.
Auf Basis dieses Gesetzes dürfen künftig keine Veröffentli-
chungen von Jubiläen im Amtsblatt mehr stattfinden. Diese 
Regelung wird ab sofort umgesetzt.

Informationen durch die Meldebehörde

Laut § 1 ThürPAuswG unterliegen Deutsche, die das 16. Lebens-
jahr vollendet haben und der allgemeinen Meldepflicht unterlie-
gen, der Ausweispflicht.
Das heißt, dass jeder Deutsche ab dem 16. Lebensjahr in Besitz 
eines gültigen Dokumentes (Bundespersonalausweis oder Rei-
sepass) sein muss.
Durch das Meldeamt wird darauf hingewiesen, dass die Doku-
mente nur eine begrenzte Gültigkeit von maximal 10 Jahren be-
sitzen (abhängig vom Alter bei der Beantragung).
Wer es unterlässt, für sich einen Ausweis ausstellen zu lassen, 
obwohl er der Ausweispflicht unterliegt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit und kann mit einer Geldbuße belegt werden.

Bei der Erst- bzw. Neubeantragung sind die Geburts- oder 
Eheurkunde und das alte Dokument vorzulegen.
Die Gebühren für das neue Dokument werden bei der Antrag-
stellung fällig.

Auskünfte dazu erteilt das Meldeamt der Gemeinde Rosenthal 
am Rennsteig unter der Rufnummer 036642/296014 zu den 
Sprechzeiten.
Mo. 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Die. 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Fr. 08:00 Uhr - 11:00 Uhr

gez. i.A. Peter
Einwohnermeldeamt

Das Hauptamt informiert

Stellenausschreibung

Leiter (m/w/d) für den in Trägerschaft der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig befindlichen Kindergarten 
„Kuckucksnest“ im Ortsteil Blankenstein

Die Arbeit mit Kindern erfüllt Sie und Sie sind als erfahrene pä-
dagogische Fachkraft auf der Suche nach einer neuen berufli-
chen Herausforderung mit einem hohen Maß an Verantwortung 
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Dabei legen Sie Wert 
auf ein angenehmes Arbeitsklima und attraktive Arbeitgeber-
leistungen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Für den Kindergarten „Kuckucksnest“ im Ortsteil Blanken-
stein suchen wir ab sofort eine

Kindertagesstätten Leitung (m/w/d)

unbefristet in Vollzeit.

Wir wünschen uns von Ihnen:
- eine Qualifikation nach § 17 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 des 

ThürKigaG
- eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung
- umfassende Kenntnisse über aktuelle pädagogische und 

frühkindliche Bildungsstandards sowie einen sicheren Um-
gang mit den Inhalten des Thüringer Bildungsplans

- Fähigkeiten zur souveränen Mitarbeiter- und Teamführung
- Ausführung administrativer und organisatorischer Aufgaben
- Zusammenarbeit mit dem Team, dem Träger, dem Eltern-

beirat, Behörden und Kooperationspartnern
Zusätzlich zu den vorab genannten Kriterien sind Kenntnisse in 
der Anwendung von Standardsoftware (Office) sowie ein Füh-
rerschein Klasse B erforderlich.

Wir bieten Ihnen:
- eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit 

einem engagierten Team
- eine Ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung nach TVÖD

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, Fortbildungsnach-
weisen) im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Be-
werbung Kita“ bis zum 17.03.2023.

Gemeindeverwaltung Rosenthal am Rennsteig
Personalamt
Rennsteig 2
07366 Rosenthal am Rennsteig

Ihre Fragen beantwortet Frau Melang 
(personalamt@rosenthal-am-rennsteig.de).

Die erforderlichen Zeugnisse/Nachweise sind den Bewer-
bungsunterlagen in Kopie beizufügen. Sollten die erforderlichen 
Nachweise nicht beiliegen, führt dies zu einem Ausschluss aus 
dem Bewerbungsverfahren.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) finden bei gleicher 
Eignung bevorzugte Berücksichtigung.

Mit der Einreichung der Bewerbung erteilen Sie der Gemeinde-
verwaltung Rosenthal am Rennsteig ausdrücklich die Zustim-
mung, Ihre an uns übermittelten personenbezogenen Daten 
durch hierfür befugte Personen zum Zweck des Stellenbeset-
zungsverfahrens gemäß EU-DSGVO zu erfassen und zu nut-
zen. Des Weiteren werden aus den Bewerbungsunterlagen das 
Bewerbungsschreiben, der Lebenslauf, die Zeugnisse, Zertifi-
kate, Nachweis über eine Schwerbehinderung etc. erfasst.

Die Gemeindeverwaltung versichert, dass nur der interne Per-
sonenkreis, der unmittelbar in das Stellenbesetzungsverfahren 
einbezogen ist, Kenntnisse dieser Daten erhält. Eine darüber-
hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
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Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Wi-
derruf führt zum Ausschluss aus dem laufenden Verfahren. 
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der EU-DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Nach Abschluss des Stel-
lenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungen, die nicht 
berücksichtigt wurden, ordnungsgemäß vernichtet.

Das Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten steht 
auf der Homepage der Gemeinde zum Download zur Verfügung.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung anfallende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden.

gez. Neumüller
Bürgermeister
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Stellenausschreibung

Leiter (m/w/d) für den in Trägerschaft der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig befindlichen Kindergarten 
„Spatzennest“ im Ortsteil Blankenberg

Die Arbeit mit Kindern erfüllt Sie und Sie sind als erfahrene pä-
dagogische Fachkraft auf der Suche nach einer neuen berufli-
chen Herausforderung mit einem hohen Maß an Verantwortung 
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Dabei legen Sie Wert 
auf ein angenehmes Arbeitsklima und attraktive Arbeitgeber-
leistungen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Für den Kindergarten „Spatzennest“ im Ortsteil Blanken-
berg suchen wir ab sofort eine

Kindertagesstätten Leitung (m/w/d)

unbefristet in Vollzeit.

Wir wünschen uns von Ihnen:
- eine Qualifikation nach § 17 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 des 

ThürKigaG
- eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung
- umfassende Kenntnisse über aktuelle pädagogische und 

frühkindliche Bildungsstandards sowie einen sicheren Um-
gang mit den Inhalten des Thüringer Bildungsplans

- Fähigkeiten zur souveränen Mitarbeiter- und Teamführung
- Ausführung administrativer und organisatorischer Aufgaben
- Zusammenarbeit mit dem Team, dem Träger, dem Eltern-

beirat, Behörden und Kooperationspartnern
Zusätzlich zu den vorab genannten Kriterien sind Kenntnisse in 
der Anwendung von Standardsoftware (Office) sowie ein Füh-
rerschein Klasse B erforderlich.

Wir bieten Ihnen:
- eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit mit 

einem engagierten Team
- eine Ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung nach TVÖD

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, Fortbildungsnach-
weisen) im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Be-
werbung Kita“ bis zum 17.03.2023.

Gemeindeverwaltung Rosenthal am Rennsteig
Personalamt
Rennsteig 2
07366 Rosenthal am Rennsteig

Ihre Fragen beantwortet Frau Melang 
(personalamt@rosenthal-am-rennsteig.de).

Die erforderlichen Zeugnisse/Nachweise sind den Bewer-
bungsunterlagen in Kopie beizufügen. Sollten die erforderlichen 
Nachweise nicht beiliegen, führt dies zu einem Ausschluss aus 
dem Bewerbungsverfahren.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) finden bei gleicher 
Eignung bevorzugte Berücksichtigung.

Mit der Einreichung der Bewerbung erteilen Sie der Gemeinde-
verwaltung Rosenthal am Rennsteig ausdrücklich die Zustim-
mung, Ihre an uns übermittelten personenbezogenen Daten 
durch hierfür befugte Personen zum Zweck des Stellenbeset-
zungsverfahrens gemäß EU-DSGVO zu erfassen und zu nut-
zen. Des Weiteren werden aus den Bewerbungsunterlagen das 
Bewerbungsschreiben, der Lebenslauf, die Zeugnisse, Zertifi-
kate, Nachweis über eine Schwerbehinderung etc. erfasst.

Die Gemeindeverwaltung versichert, dass nur der interne Per-
sonenkreis, der unmittelbar in das Stellenbesetzungsverfahren 
einbezogen ist, Kenntnisse dieser Daten erhält. Eine darüberhi-
nausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Wi-
derruf führt zum Ausschluss aus dem laufenden Verfahren. 
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der EU-DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Nach Abschluss des Stel-
lenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungen, die nicht 
berücksichtigt wurden, ordnungsgemäß vernichtet.

Das Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten steht 
auf der Homepage der Gemeinde zum Download zur Verfügung.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung anfallende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden.

gez. Neumüller
Bürgermeister
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Stellenausschreibung

Staatlich anerkannter Erzieher oder staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger für die Kindergärten  
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig sucht für eine unbe-
fristete Einstellung für ihre Kindertagesstätten in Blankenberg, 
Blankenstein, Harra und Neundorf einen staatlich anerkannten 
Erzieher oder staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger (m, 
w, div.) ab sofort in Teilzeitbeschäftigung mit 32 Wochen-
stunden mit der Option der Erhöhung des Stellenumfangs.

Es erwartet Sie ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz in einem 
engagierten Team sowie eine interessante, vielseitige und an-
spruchsvolle Beschäftigung in einem lebendigen und sich stän-
dig ändernden Umfeld.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für die Beschäftig-
ten im Sozial- und Erziehungsdienst des öffentlichen Dienstes.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, Fortbildungsnach-
weisen) im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Be-
werbung Kita“ bis zum 17.03.2023.

Gemeindeverwaltung Rosenthal am Rennsteig
Personalamt
Rennsteig 2
07366 Rosenthal am Rennsteig

Ihre Fragen beantwortet Frau Melang 
(personalamt@rosenthal-am-rennsteig.de).

Die erforderlichen Zeugnisse/Nachweise sind den Bewer-
bungsunterlagen in Kopie beizufügen. Sollten die erforderlichen 
Nachweise nicht beiliegen, führt dies zu einem Ausschluss aus 
dem Bewerbungsverfahren.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) finden bei gleicher 
Eignung bevorzugte Berücksichtigung.

Mit der Einreichung der Bewerbung erteilen Sie der Gemeinde-
verwaltung Rosenthal am Rennsteig ausdrücklich die Zustim-
mung, Ihre an uns übermittelten personenbezogenen Daten 
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Um 17:15 Uhr waren wir wieder in Birkenhügel angekommen. 
Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Birkenhügel 
waren sehr stolz auf ihre Leistung.
Ein großes Dankeschön geht an den Stadtfeuerwehrverband 
Gera für die sehr gute Organisation und Verpflegung.

Bilder und Text
Lilly und Marcel Heinßmann

Das Ordnungsamt informiert

Seit dem 02.02.2023 finden die
Sprechstunden der Kontaktbereichsbeamten

im Museum „Rennsteig und Mee(h)r“
im OT Blankenstein statt.

- immer donnerstags -

in der Zeit von 13:00 - 14:00 Uhr

Vereine und Verbände

Geländespiel in Gera
Am Samstag den 28.01.2023 waren wir nach zwei Jahren Pause 
wieder in Gera, zum beliebten Wintergeländespiel eingeladen.
Es war noch dunkel als wir schon zeitig um 06:30 Uhr, in Birken-
hügel, Richtung Gera aufbrachen.
Treffpunkt war in diesem Jahr die Wiesestraße in der Unterkunft 
des Technischen Hilfswerkes (THW) Gera. Wir starteten insge-
samt mit zwei Mannschaften, eine in der Altersklasse 10-13 Jah-
re und eine Gruppe in der Altersklasse von 14-18 Jahren. Beide 
Mannschaften konnten bereits um 08:30 Uhr, auf die rund 10 
Kilometer lange Strecke, durch das Stadtgebiet starten.

Unterwegs mussten zehn Stationen gemeistert werden, wobei 
sich die Organisatoren immer wieder neue interessante Dinge 
ausgedacht hatten.
So wurde zum Beispiel bei der Polizei ein Reaktionstest durchge-
führt, beim THW musste handwerkliches Geschick gezeigt oder 
Erste Hilfe bei dem Arbeiter und Samariter Bund geleistet werden.
Weiterhin standen natürlich auch klassische Feuerwehraufga-
ben auf dem Programm wie Knotenkunde, Schlauchkegeln und 
Teamspiele.
Nach jeweils fünf Stunden Laufzeit konnten wir uns beim THW 
auf eine leckere Mahlzeit freuen und auf die Auswertung ge-
spannt sein.
Beide Mannschaften haben einen der vielen dritten Plätze er-
reichen können, und einen schönen Pokal mit nach Hause be-
kommen.

durch hierfür befugte Personen zum Zweck des Stellenbeset-
zungsverfahrens gemäß EU-DSGVO zu erfassen und zu nut-
zen. Des Weiteren werden aus den Bewerbungsunterlagen das 
Bewerbungsschreiben, der Lebenslauf, die Zeugnisse, Zertifi-
kate, Nachweis über eine Schwerbehinderung etc. erfasst.

Die Gemeindeverwaltung versichert, dass nur der interne Per-
sonenkreis, der unmittelbar in das Stellenbesetzungsverfahren 
einbezogen ist, Kenntnisse dieser Daten erhält. Eine darüberhi-
nausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Wi-
derruf führt zum Ausschluss aus dem laufenden Verfahren. 

Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der EU-DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Nach Abschluss des Stel-
lenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungen, die nicht 
berücksichtigt wurden, ordnungsgemäß vernichtet.

Das Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten steht 
auf der Homepage der Gemeinde zum Download zur Verfügung.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung anfallende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden.

gez. Neumüller
Bürgermeister
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig
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Voranzeige: Geführte Tageswanderung am 02.04.2023 mit 
Naturführer Marco Till
„Verborgene Welten - Stutenkamm, Kirchhügel und Selignstadt“
Mittelschwere Rundwanderung ca. 15 km mit Rast und Verpflegung
Beginn: 10:00 Uhr am Wanderparkplatz Kreuzung Rodacher-
brunn in Richtung Grumbach
Voranmeldung erforderlich bis einschließlich 27.03.2023 bei 
Marco Till (Tel.: 036642 23681 nach 18:00 Uhr)

Rosenthal am Rennsteig, den 06.02.2023
Wilma Fidyka-Wirth und Tina Findeiß
Touristinformation Rosenthal am Rennsteig
im Museum „Rennsteig & Mee(h)r“
E-Mail: touristik-info@blankenstein-am-rennsteig.de
Website: www.blankenstein-am-rennsteig.de

Veranstaltungen

Veranstaltungstipps Februar/März 2023
Museum RENNSTEIG & MEE(H)R inkl. Touristinformation OT 
Blankenstein
Sonderausstellung zum Thema: 50 Jahre Sprengung und 
Abriss „Ziegelhütte“

Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag von 12:00 bis 16:00 Uhr

Sonntag und Montag - geschlossen -

Heimatmuseum im OT Harra | Besichtigungen immer sonntags 
14:00 Uhr - 16:00 Uhr |
Führungen nur nach Absprache unter: 0160 8384150 (neue 
Nummer!)

18.02. Konzert in der Gnadenkirche in Blankenberg
mit dem ukrainischen a cappella Ensemble „THE 
GREGORIAN VOICES“
Beginn: 19:30 Uhr
Kartenvorverkauf:
Tourist-Info Rosenthal am Rennsteig
Tourist-Info Bad Lobenstein
Frankenpost in Hof
Online-Ticketingsysteme RESERVIX
Ticketshop-Thüringen
Preis: 26,00 € im Vorverkauf / 
29,00 € an der Abendkasse

19.02. Kräutersonntag - Kräutersine´s Olitätenstübchen 
Hirschberg - Ein basischer Blitz-Detox-Sonntag!
Start: 10:00 bis ca. 16:00 Uhr Hirschberg Museum
Zu viel gegessen, zu wenig bewegt, die Frühjahrsmü-
digkeit will auch nicht weg gehen und die guten Vorsät-
ze sind auch schon etwas in den Hintergrund geraten. 
Mit einem basischen Blitz-Deto-Tag kommen Sie ihren 
Zielen wieder etwas näher!
Zu Beginn gibt es ein 90-minütiges Schnupperwald-
bad, Schwerpunkt „Entgiften über die Atmung“. Im Mu-
seum bereiten wir gemeinsam kleine Mahlzeiten und 
Snacks für einen basischen „Blitz-Detox-Tag zu und 
verkosten diese.
45,00 € pro Person incl. Mittagessen und Skript
Anmeldung erforderlich: Tel: 036644/435277; 
0176/6767247
Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale

21.02. Gemütliches Kaffeetrinken zur Fastnacht von der 
Volkssolidarität OG Schlegel/Seibis
Beginn: 14:00 Uhr im Haus der Vereine in Schlegel

24.02. Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Kießling/Blankenstein
Beginn: 18:00 Uhr im Gasthaus Rennsteig Blankenstein

25.02. Der Frankenwaldverein OG Blankenberg lädt ein 
zur Abendwanderung nach Arlas
Treffpunkt: 17:00 Uhr an der Schautafel des Vereins

08.03. Klubnachmittag der Volkssolidarität der OG Blan-
kenstein
Beginn: 14:00 Uhr im Klubraum Rennsteigsaal

08.03. Senioren-Kaffee-Nachmittag zum Frauentag
Volkssolidarität OG Blankenberg
Beginn: 14:00 Uhr im Kirchengemeindehaus Blankenberg

19.03. Kräutersonntag - Kräutersine´s Olitätenstübchen 
Hirschberg - Gemmotherapie: Kleine Knospen - 
große Wirkung
Start: 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr Hirschberg Museum
Ob Husten, Schnupfen oder Heiserkeit, ob schmer-
zende Gelenke oder Magenbeschwerden: Heilmittel 
aus frischen Knospen können schnell und sanft Ab-
hilfe schaffen.
Wir beginnen unseren Kräutersonntag mit einer kleinen 
Wanderung durch den Hag in Hirschberg und sammeln 
die Knospen für die Zubereitung der Gemmo-Präpara-
te und ihre Anwendung in der Volksheilkunde.
45,00 € pro Person incl. Mittagessen und Skript
Anmeldung erforderlich: Tel: 036644/435277; 
0176/6767247
Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale
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Öffentliche Bekanntmachungen

zur Durchführung einer Verbandsschau im  
Zuständigkeitsbereich des Gewässerunterhaltungs- 
verbandes Loquitz/Saale

Der nach § 31 Abs. 2 Thüringer Wassergesetz, Unterhaltungs-
pflichtige Gewässerunterhaltungsverband Loquitz / Saale, kündigt 
die Durchführung einer Verbandsschau an. Grundlage hierfür sind 
die §§ 44 und 45 Wasserverbandsgesetz in Verbindung mit § 7 
der Verbandssatzung. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der 
Gewässerunterhaltung. Deswegen werden die Gewässeranlieger 
und Hinterlieger darüber informiert, dass eine Duldungspflicht für 
das Betreten der Grundstücke nach § 68 Thüringer Wasserge-
setz besteht, soweit dies erforderlich ist. Diese Bekanntmachung 
gilt als Ankündigung im Sinne dieses Paragraphen.

Die Verbandschau ist öffentlich, die Teilnehmer erhalten Gele-
genheit sich zu den besichtigten Abschnitten zu äußern.

Im Schaubezirk: 1 Saalfeld
findet die Schau am: 08.03.2023

an folgenden Gewässern statt:
- Weira in vier Abschnitten
- 1. Oberhalb Hammermarkt
- 2. Ziegelei bis unterhalb Regenrückhaltebecken
- 3. Hinter Hebezeugbau
- 4. Eisenstraße und Lachenstraße

Treffpunkt ist die Zufahrt zur Gartenanlage, ca. 350 m ober-
halb des Hammermarktes, um 9.00 Uhr.

Für Fahrmöglichkeiten sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. 
Angepasste Kleidung und Schuhwerk/Stiefel sind erforderlich.

Folgende Zielstellung soll erreicht werden:
Ermittlung von Unterhaltungsbedarf und Erfolgskontrolle be-
reits realisierte Maßnahmen. Die Ergebnisse der Verbands-
schau werden protokolliert und unterschriftlich durch den jewei-
ligen Schaubeauftragten bestätigt. Der Vorstand des Verbandes 
veranlasst die Durchführung der abgeleiteten Maßnahmen.

Im Schaubezirk: 2 Rudolstadt
findet die Schau am: 06.03.2023

an folgenden Gewässern statt:
- Altremdaer Bach von den Teichen bis zur Mündung 

einschließlich der Zuflüsse
- Daulenbach von Ablauf Staubecken bis Sportplatzge-

lände

Treffpunkt ist an der Zufahrt zum Sportplatzgelände, um 9.00 Uhr

Für Fahrmöglichkeiten sind die Teilnehmer selbst verantwort-
lich. Angepasste Kleidung und Schuhwerk/Stiefel sind erfor-
derlich.

Folgende Zielstellung soll erreicht werden:
Ermittlung von Unterhaltungsbedarf und Erfolgskontrolle be-
reits realisierter Maßnahme sowie Einschätzung des Gewäs-
serzustandes. Die Ergebnisse der Verbandsschau werden 
protokolliert und unterschriftlich durch den jeweiligen Schau-
beauftragten bestätigt. Der Vorstand des Verbandes veran-
lasst die Durchführung der abgeleiteten Maßnahmen.

Im Schaubezirk: 3 Leutenberg
findet die Schau am: 09.03.2023

an folgenden Gewässern statt:
- Wilschnitz von Mündung Kleiner Wilschnitz bis Mün-

dung in die Sormitz
- Kleine Wilschitz vor der Mündung in die Wilschnitz

Treffpunkt ist der Platz an der Wilschnitzhalle, um 9.00 Uhr

Für Fahrmöglichkeiten sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. 
Angepasste Kleidung und Schuhwerk/Stiefel sind erforderlich.

Folgende Zielstellung soll erreicht werden:
Ermittlung von Unterhaltungsbedarf und Erfolgskontrolle be-
reits realisierte Maßnahmen. Die Ergebnisse der Verbands-
schau werden protokolliert und unterschriftlich durch den 
jeweiligen Schaubeauftragten bestätigt. Der Vorstand des Ver-
bandes veranlasst die Durchführung der abgeleiteten Maß-
nahmen.

Sonstiges

In der DDR-Zeit geschiedene Frauen können 
Gelder aus Härtefallfonds beantragen

Gleichstellungsbeauftragte hilft bei Antragstellung/ 
Formulare sind seit Januar online verfügbar

Schleiz. Die Gleichstellungsbeauftragte des Saale-Orla-Kreises, 
Nadine Hofmann, hat zwanzig Frauen aus der Region bereits 
persönlich über die gute Nachricht informiert: Die Bundesregie-
rung hat Ende vergangenen Jahres die rechtlichen Grundlagen 
für die Errichtung einer Stiftung des Bundes zur Abmilderung von 
Härtefällen aus der Ost-West-Renten  über leitung, für jüdische 
Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler - einen so genannten 
Härtefallfonds - geschaffen.
Angesprochen sind dabei auch in der DDR-Zeit geschiedene Frauen.
„Sie sind in der Wendezeit einfach vergessen worden“, weiß die 
Gleichstellungsbeauftragte über die Ungleichbehandlung von ge-
schiedenen Frauen. Anders als in der BRD gab es im DDR-Recht 
keinen Versorgungsausgleich für gemeinsame Ehejahre. Ostdeut-
sche Frauen haben daher keine Rentenpunkte von ihren Ehemän-
nern erhalten, wenn sie sich zum Beispiel um Kinder gekümmert 
haben und dafür beruflich kürzergetreten sind. Zahlreiche Betrof-
fene leben aus diesem Grunde unter der Armutsgrenze.
Die Gleichstellungsbeauftragte Nadine Hofman ist seit Jahren mit 
einer Initiativgruppe in Kontakt, die sich vor über 30 Jahren gründe-
te. Sie hat diese Aufgabe von ihrer Vorgängerin Sylvia Koberstädt 
übernommen. „Ich informiere die Frauen immer, wenn es etwas 
Neues gibt und helfe jetzt natürlich auch bei der Antragstellung“.
Der Härtefallfonds richtet sich an bestimmte Berufs- und Personen-
gruppen aus der Ost-West-Rentenüberleitung, an Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedler sowie an jüdische Zuwanderinnen und 
Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Betroffenen 
können unter bestimmten Voraussetzungen zur Abmilderung von 
Härten eine pauschale Einmalzahlung von 2 500 Euro erhalten.
Die Leistung aus dem Härtefallfonds wird nur auf Antrag gezahlt, 
informiert Nadine Hofmann. Der Antrag ist bis zum 30. Septem-
ber 2023 zu stellen.
Hofmann rät, die Anträge auch dann zu stellen, wenn die eigene 
Altersrente über der derzeit gültigen Einkommensgrenze für die 
Beantragung von 830 Euro monatlich liegt.
„Die Stiftung will Nachbesserungen erreichen“, so Hofmann. Aus 
Gesprächen mit betroffenen Frauen aus der Region weiß sie, 
dass es als ungerecht empfunden wird, wenn Frauen nun doch 
keinen Ausgleich erhalten, weil sie selbst - neben der Kinderer-
ziehung - viele Jahre in Vollzeit gearbeitet und eigene Rentenan-
sprüche erworben haben.
Weitere Voraussetzungen sind, dass die in der DDR-Zeit ge-
schiedenen Frauen vor dem 2.1.1952 geboren wurden, mindes-
tens zehn Jahre verheiratet waren und mindestens ein Kind ge-
boren haben, so Nadine Hofmann weiter.
Die Antragsformulare können bei der Geschäftsstelle der Stif-
tung „Härtefallfonds“ angefordert werden. Seit dem 16. Januar 
sind die Formulare auf der Internetseite des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales abrufbar. Die Anträge sind nach dem Aus-
füllen per Post an folgende Adresse zu senden: Geschäftsstelle 
der Stiftung Härtefallfonds in 44781 Bochum.
Da die Bundesländer dem Härtefallfonds noch bis Ende März 
2023 beitreten können, sind Entscheidungen über Anträge erst 
danach möglich.
In diesem Fall wäre eine pauschale Einmalzahlung von 5.000 
Euro möglich.
Generell erfolgen die Auszahlungen aus dem Härtefallfonds vo-
raussichtlich erst ab dem Jahr 2024, informiert die Gleichstel-
lungsbeauftragte Nadine Hofmann.
Für Fragen oder weitergehende Informationen stehen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung „Härtefallfonds“ montags 
bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr 
unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/7241634 zur Verfü-
gung und sind außerdem per Mail unter gst@stiftung-haertefall-
fonds.de sowie auf dem Postwege unter Geschäftsstelle Stiftung 
Härtefallfonds, 44781 Bochum.

Antrag auf eine pauschale Einmalzahlung zur Abmilderung 
von Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung

Link:
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Soziales/ 
Haertefallfonds/antrag-haertefallfonds-ost-west-rente.html
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Im Schaubezirk: 4 Probstzella
findet die Schau am: 13.03.2023

an folgendem Gewässer statt:
- Kleine Sormitz
- Aubach

Treffpunkt ist die Wendestelle am Straßenabzweig Schmiede-
bach, um 9.00 Uhr

Für Fahrmöglichkeiten sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. 
Angepasste Kleidung und Schuhwerk/Stiefel sind erforderlich.

Folgende Zielstellung soll erreicht werden:
Ermittlung von Unterhaltungsbedarf und Erfolgskontrolle bereits 
realisierte Maßnahmen. Die Ergebnisse der Verbandsschau 
werden protokolliert und unterschriftlich durch den jeweiligen 
Schaubeauftragten bestätigt. Der Vorstand des Verbandes ver-
anlasst die Durchführung der abgeleiteten Maßnahmen.

Im Schaubezirk: 5 Wurzbach
findet die Schau am: 15.03.2022

an folgendem Gewässer statt:
- Namenloser Zufluss zum Reifbach unterhalb von Thierbach
- Wilschnitz unterhalb von Gleima
- Ilmbach vor der Ortslage von Altengesees

Treffpunkt ist der Abzweig Richtung Thierbach, oberhalb der 
Zschachenmühle, um 9.00 Uhr.

Für Fahrmöglichkeiten sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. 
Angepasste Kleidung und Schuhwerk/Stiefel sind erforderlich.

Folgende Zielstellung soll erreicht werden:
Ermittlung von Unterhaltungsbedarf und Erfolgskontrolle bereits 
realisierte Maßnahmen. Die Ergebnisse der Verbandsschau 
werden protokolliert und unterschriftlich durch den jeweiligen 
Schaubeauftragten bestätigt. Der Vorstand des Verbandes ver-
anlasst die Durchführung der abgeleiteten Maßnahmen.

Im Schaubezirk: 6 Uhlstädt-Kirchhasel
findet die Schau am: 17.03.2022

Hinweis: Es handelt sich ausschließlich um Gewässerab-
schnitte auf dem Kommunalgebiet des SOK.

an folgenden Gewässern statt:
- Krebsbach in zwei Abschnitten
- 1. Von Waldrand bis Ortslage
- 2. Krebsbach und Nebengewässer am nördlichen Ortsrand
- Hüttener Grund von Herrschdorf bis unterhalb Hütten

Treffpunkt ist die Wendestelle am Ortsausgang von Friedebach, 
um 9.00 Uhr.

Für Fahrmöglichkeiten sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. 
Angepasste Kleidung und Schuhwerk/Stiefel sind erforderlich.

Folgende Zielstellung soll erreicht werden:
Ermittlung von Unterhaltungsbedarf und Erfolgskontrolle bereits 
realisierte Maßnahmen. Feststellung des Gewässerverlaufs von 
Nebengewässern. Die Ergebnisse der Verbandsschau werden 
protokolliert und unterschriftlich durch den jeweiligen Schaube-
auftragten bestätigt. Der Vorstand des Verbandes veranlasst die 
Durchführung der abgeleiteten Maßnahmen.

Kirchliche Nachrichten

Termine Kirchgemeinde Harra

Sonntag, 19. Februar 
09.30 Uhr Predigtgottesdienst
Montag, 20. Februar  
16.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
Freitag, 24. Februar  
18.00 Uhr Filmserie „The Chosen“, Staffel 1, Teil 1 

im CVJM/ehem. Schule
Sonntag, 26. Februar 
09.30 Uhr Predigtgottesdienst
Montag, 27. Februar  
16.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
Freitag, 03. März  
19.00 Uhr Stammtisch, Ort bitte erfragen
Sonntag, 05. März 
09.30 Uhr Predigtgottesdienst  
19.00 Uhr Gebetsabend in der Kirche
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Montag, 06. März  
16.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
Dienstag, 07. März  
14.30 Uhr Café Lichtblick, im Pfarrhaus 

Die EINLADUNG geht an ALLE, die entspannen 
wollen;
das bieten wir bei GOTTES wohltuenden Worten,  
bei Liedern und Gesprächen.
Natürlich fehlt auch Kaffee und hausgebackener 
Kuchen nicht.
Wir wollen Euch Gutes tun an Leib und Seele.

Freitag, 10. März  
18.00 Uhr Filmserie „The Chosen“, Staffel 1, Teil 2 

im CVJM/ehem. Schule
Sonntag, 12. März  
09.30 Uhr Predigtgottesdienst
Montag, 13. März  
16.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
Sonntag, 19. März 
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Sonntag, 26. März 
09.30 Uhr Predigtgottesdienst
Montag, 27. März  
16.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
Freitag, 31. März  
18.00 Uhr Filmserie „The Chosen“, Staffel 1, Teil 3 

im CVJM/ehem. Schule

Die Termine können sich ändern, bitte vergleichen Sie diese mit 
dem Terminkalender auf unserer Webseite 
(www.kirchgemeinde-harra.de).
Hier finden Sie in der Regel auch nähere Informationen
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uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei 
unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiederga-
be keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner 
Ersatzleistung. Verlagsleiter: Mirko Reise Erscheinungsweise: In der Regel monatlich, kos-
tenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke 
zum Preis von 3,00 € (inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag bestellen. Hinweis: 
Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit 
politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.


